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Finanz⸗Mi niſterium .

Steuer - Departement .

Nro . 2279 . Karlsruhe den 19; May 1812.

Bericht des Donau - Kreisdirectorii d. d.

4. und präͤſ. 10 . May , Nro . giog y momit

daſſelbe einige Zweifel des Steuer - Commiſaͤrs

Juſtizraths Spenner , uͤber die gedruckte In⸗
ſtruction , wegen Darſtellung der Haͤuſer - Taxa⸗

tion vom 16 . Febr . d. J . Nro . 364. zur Ent⸗

ſcheidung vorleg

Beſchluß .

Iſt folgendes Generale an ſaͤmtliche Kreis —

directorien zu erlaſſen :

Die Inſtruction vom 16 . Febr . d. J. Nro .

364 . die Darſtellung der Haͤuſer - Taxation be⸗

treffend , ſchreibt Saz 12 . vor :



„ dafin der Colonne II . c . angegeben werden

ſoll , wie viele Seelen die Einwohnerſchaft
eines jeden Orts auf 1 Haus kommen ,
und daß die Haͤuſerzahl nach dem Cataſter

zu nehmen ſeye .

Hiergegen wurde bemerkt , daß aus dem

Cataſter nur jedes Indibiduum zu erſehen

ſeye , welches ein Gebaͤude beſitze , daß oft

eine Perſon mehrere Haͤuſer habe , eine an⸗

dere aber , Deren Name gleichfalls im Cataſter

ſtehe , kein eigentliches Wohnhaus , ſondern
blos ein zu andern Zwecken eingerichtetes Ges

baͤude beſitzen und angefragt : ob nicht bey Ber -

gleichung der Population mit der Haͤuſerzahl
blos die eigentliche Wohnhaͤuſer nadh den Steuer⸗

Zetteln zu zaͤhlen ſeyen ?

Zu Beſeitigung dujes Zweifels wird Hier -

durch die Erlaͤuterung gegeben , daß nur die

Zahl der wirklichen Wohnhaͤuſer in die Colonne

II . a. eingetragen werden duͤrfen, und ſind

hierbey Haͤuſer „ welche unter zwey oder meh⸗

rere Perſonen getheilt ſind , doch nur fuͤr eins

zu rechnen .

Wenn uͤbrigens in die Colonne II . a . nur

die Zahl der wirklichen Wohnhaͤuſer eingetra⸗

gen werden darf , fo muğ dodh . in die Colonne

III . a, der Anſchlag ſaͤmtlicher Gebaͤude einge⸗



fegt , und m ver Colonne TH . b. die Summe

bemerkt werden , welche im Durchſchnitt auf 1

Wohnhaus mit ſaͤmtlichen Nebengebaͤuden , zu

welchem Zweck ſie auch benutzt werden , falit .

35 .
*

Finanz⸗ ⸗Miniſterium .

Steuer⸗Departement .

Nro . 1276 . Karlsruhe den 30 . Maͤrz 1813 .

Mit Bericht vom 25 . Maͤrz Nro . 7536 .

zeigt das Nekar⸗Kreisdirectorium an , daß meh⸗

rere Commiſſaͤrs den Kauf⸗Preiſen derjenigen

Haͤuſern , welche den Maasſtab zur Taxation der

uͤbrigen gebildet haben , das Capital der darauf
haftenden Laſten nicht beygeſchlagen haͤtten ,

wodurch der Maasſtab der Taxation verruͤckt

und eine zu niedere Taxation erfolgt ſeye , und

bittet um naͤhere Weiſung , wie dieſe Fehler

zu berichtigen ſind ?
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